
Auszug aus dem Betriebsreglement (Vereinbarung) vom  26.04.2010 
 
zwischen:    Schweizerische Eidgenossenschaft, VBS 
 
vertreten durch:   armasuisse Immobilien, 3003 Bern  
 
nachstehend bezeichnet als: „Bund“  
 
und der:    Modellfluggruppe Interlaken des AeCS 
     3800 Interlaken  
 
nachstehend bezeichnet als: MFI 
 
Genehmigungsdatum:  26.04.2010 durch „armasuisse Immobilien“ 
     Liegenschaftsmanagement, R. Eggimann 
 
 
Artikel 3: Betriebszeiten 
 
Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeinden Interlaken, Matten b.I., 
Wilderswil und Bönigen gelten folgende Betriebszeiten: 
 
Modelle mit Verbrennungsmotoren / Elektro- und Sege lflugmodellle 
 
Montag – Freitag    17.00 – 20.00 Uhr 
Samstag     09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
 
Motorlose Flugzeuge / Elektromodelle 
 
Sonntag     09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 
 
An den Feiertagen  (Karfreitag, Ostersonntag, Auffahrt, Pfingstsonntag, Bettag und 
Weihnachtstag) ist der Flugbetrieb vollständig untersagt . 
 
Diese Vereinbarung wurde von den folgenden Instanze n genehmigt/bewilligt: 
 
Unterschriften: 
Schweizerische Eidgenossenschaft 
Herbert Seiler 
Immobilien Bewirtschafter 
 

 Modellfluggruppe Interlaken 
Ueli Holzer / Max Schilt (Präsident) 

 
Genehmigungen: 
Einwohnergemeinde Interlaken 
Urs Graf (Gde Präsident) 
Philipp Goetschi (Gde Schreiber) 

 Einwohnergemeinde Matten b.I. 
Brigitte Wahlen (Sicherheitskommision) 
und SekretärIn 

   
Einwohnergemeinde Wilderswil 
E. Schild (Gde Präsident) und 
Sekretär 

 Einwohnergemeinde Bönigen 
P. Schmied (Gde Präsident) und 
Sekretär 

 
Dieser Auszug ist eine Abschrift aus dem Original-Dokument und erhebt keinen 
Anspruch auf orthografische und gliederische Kongruenz. 

im April 2010 / MGI 


